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B e k a n n t g a b e  
an den 

Au s s c h us s  für  Jug en d,  F ami l i e ,  Sch ule  un d Soz i a le s  
 
 
 
 
Verteilung von Bonusheften an Inhaber der Jugendleiter-Card 
 
 
 
Im Zusammenhang mit dem Vortrag des Stadtjugendpflegers, Herrn Laser, über die Zieler-

reichung 2009 in der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Schule und Soziales am 

22.09.2010 wurde auch die für die Stadtjugendpflege erschwerte Verteilung von Bonusheften 

an Inhaber der Jugendleiter-Card (JuLeiCa) diskutiert. 

 

Diese Problematik wurde zwischenzeitlich mit der Kreisjugendpflege erörtert. Da der Land-

kreis Helmstedt dem Vernehmen nach aber nur über eine zusammenhängende kreisweite 

Liste verfüge, die nicht nach den einzelnen kreisangehörigen Gebietskörperschaften diffe-

renziere, könne diese Liste aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht herausgeben werden. 

Mit Blick auf die datenschutzrechtlichen Vorgaben in § 64 SGB VIII muss dies zwangsläufig 

so hingenommen werden. 

 

Von der Kreisjugendpflege wurde aber darauf hingewiesen, dass neben denjenigen JuLeiCa-

Inhabern, die über die Stadtjugendpflege laufen und hier aufgrund der im Antragsverfahren 

abgegeben Bestätigung bekannt sind, letztendlich nur die DLRG, die Jugendfeuerwehr und 

das DRK die unmittelbare Berechtigung im Antragsvorgang hätten. 

 

Daraufhin ist die Stadtjugendpflege bereits Ende September d.J. schriftlich an die vorge-

nannten drei Verbände mit der Bitte herangetreten, die Namen und Anschriften der aktiven 

Juleica-Inhaber, die die Vergabekriterien erfüllen, zu übermitteln, und zwar auch für die Ver-

teilung des nächsten Bonushefts. Eine Reaktion ist von den Verbänden hierzu bis heute 

noch nicht ergangen. 

 

Zu gegebener Zeit wird über die weitere Entwicklung in dieser Sache im AJFSS berichtet 

werden. 

 
 
 
gez. Eisermann 
 
(Eisermann) 


